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4 Kfz-Kupplungen AT 3 Stand 2 / 2000

4.1 Anwendungsbereich

Austausch asbesthaltiger Kupplungsscheiben an Kraftfahrzeugen

4.2 Organisatorische Maßnahmen

•  Sachkundiger Verantwortlicher nach TRGS 519
• Einmalige unternehmensbezogene Anzeige vor Aufnahme der Arbeiten ge-

mäß § 37 Gefahrstoffverordnung / Nummer 3.2 TRGS 519 an zuständige
Aufsichtsbehörde und Berufsgenossenschaft

•  Erstellen einer Betriebsanweisung und Unterweisung der beim Umgang mit
asbesthaltigen Gefahrstoffen beschäftigten Arbeitnehmer nach § 20 Gefahr-
stoffverordnung

• Arbeitsausführung nur durch fachkundige und in das Arbeitsverfahren ein-
gewiesene Kfz-Handwerker

4.3 Arbeitsvorbereitung

Bereitzustellen sind:
• benötigte Werkzeuge
• geeigneter, sicher verschließbarer und gemäß Nummer 9.3 Abs. 2 TRGS

519 gekennzeichneter Behälter (bei körnigen, gewebten oder stückigen Ab-
fällen z.B. ausreichend fester Kunststoffsack)

• Reinigungstücher
• Netz-/Penetriermittel (z.B. Bremsenreinigungsmittel, Wasser mit Spülmittel)
•  Sprüheinrichtung für Netz-/Penetriermittel (z.B. Sprühdose/ -behälter mit

Sprührohr/-schlauch
• Atemschutzmaske (mindestens Schutzstufe P2)

4.4 Arbeitsausführung

•  Öffnungen in der Kupplungsglocke herstellen z.B. durch
− Entfernen des Deckels von Kontrollöffnungen
− Ausbau des Anlassers
− Ausbau des Kupplungsmitnehmerzylinders

• Innenraum der Kupplungsglocke durch die Öffnung gründlich mit
Netz-/Penetriermittel einsprühen

• Kupplungsglocke, Druckplatte bzw. Schwungrad und Mitnehmerscheibe ab-
bauen

• Kupplungsgehäuse innen gründlich von Hand mit Reinigungstüchern unter
Einsatz von Netz-/Penetriermittel feucht reinigen
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• ausgebaute Kupplungsteile und Werkzeug gründlich von Hand mit Reini-
gungstüchern unter Einsatz von Netz-/Penetriermittel feucht reinigen

• Mitnehmerscheibe ohne sie zu beschädigen und die benutzten Reinigungstü-
cher sofort in geeigneten Behälter für asbesthaltige Abfälle legen und diesen
verschließen

• Kupplung mit asbestfreier Mitnehmerscheibe wieder zusammenbauen

4.5 Entsorgung (siehe auch Teil 1 Abschnitt 8 (Seite 10))

Die asbesthaltigen oder asbestkontaminierten Abfälle dürfen nicht geworfen,
geschüttet, zerkleinert oder geshreddert werden und sind entsprechend den
Annahmebedingungen des örtlichen Abfallbeseitigers unter Beachtung der ge-
fahrgutrechtlichen Bestimmungen zu verpacken. Für die Bereitstellung zum
Transport sind die Behältnisse oder Verpackungen nach Nummer 9.3 Abs. 2
der TRGS 519 zu kennzeichnen und vor dem Zugriff Dritter zu sichern. Entsor-
gung gemäß den Anforderungen des Merkblatts „Entsorgung asbesthaltiger
Abfälle“ der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA).

4.6 Verhalten bei Störungen

Muss beim Arbeitsablauf von diesem geprüften Verfahren abgewichen werden,
ist die Arbeit zu unterbrechen und der sachkundige Verantwortliche zwecks Ab-
stimmung der weiteren Vorgehensweise zu verständigen.


